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Flächennachweis vom _________________
Einstufung der landwirtschaftlichen Flächen in Erosionsklassen
Digitalisierung und Festlegung von Landschaftselementen 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich gegen die Festsetzungen des mir übersandten Flächennachweises
W I D E R S P R U C H.
Der Widerspruch richtet sich gegen die Einstufung der von mir bewirtschafteten Flächen als „erosionsgefährdet“ sowie gegen die Festsetzung von Landschaftselementen. Beide Festsetzungen sind formell und materiell rechtswidrig und verletzen mich in meinen Rechten. Im Einzelnen wird auf Folgendes verwiesen:

A) Einstufung meiner landwirtschaftlichen Nutzflächen als „erosionsgefährdet“
Einige meiner im Flächennachweis aufgeführten Flächen wurden in die Erosionsklassen CCW1 und CCW2 eingestuft. Einzelheiten sind in der Spalte mit der Bezeichnung „EK“  (Erosionskataster) des Flächen- und Nutzungsnachweises 2010 der Anlage zu dem Betriebsprämienantrag 2010 ersichtlich.

Bei dieser Festsetzung meiner Flächen in Erosionsklassen handelt es sich um einen Verwaltungsakt. Diese Festsetzung bedeutet eine konkrete behördliche Entscheidung zur Regelung von Einzelfällen. Die Einstufung in Erosionsklassen ist grundsätzlich mit Bewirtschaftungsauflagen verbunden, deren Nichteinhaltung wiederum zu Sanktionen im Zusammenhang mit der Gewährung der Betriebsprämien führen kann. Auch wenn ich als Winzer zur Zeit noch nicht in der Bewirtschaftung betroffen bin, so droht dies jedoch für die Zukunft. Finanzielle Nachteile sind daher absehbar. Diese betreffen meinen eingerichteten und ausgeübten weinbaulichen Betrieb sowohl als Eigentümer als auch als Bewirtschafter von Flächen.
Die Zuordnung meiner oben genannten Nutzflächen zu den angegebenen Erosionsklassen ist rechtswidrig, weil sie willkürlich ist und es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Die Berechnungsgrundlagen und Parameter für die Einstufung sind nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus sind die sich aus der Einstufung ergebenden Bewirtschaftungsauflagen nicht geeignet, um das angestrebte Ziel der Vermeidung von Erosion zu erreichen. Insbesondere weise ich darauf hin, dass das Verbot des Pflügens gerade Erosion verursacht, da ein Versickern von Niederschlagswasser deutlich erschwert wird. Die letztgenannte Einschränkung würde mich beispielsweise bei der Neuanlage von Flächen treffen.
Letztlich wird darauf hingewiesen, dass meine Flächen selbst gar nicht erosionsgefährdet sind, da in den letzten Jahrzehnten keine Probleme diesbezüglich aufgetreten sind.
Für meine Eigentumsflächen weise ich darauf hin, dass die Beschränkungen der Bewirtschaftungsmöglichkeiten und die Festsetzung von Erosionsklassen einen unmittelbaren Wertverlust der Flächen nach sich ziehen. Dieser wird sich beispielsweise im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder beim Verkauf von Flächen unmittelbar auswirken. Dieser Eingriff in Art. 14 GG ist nur unter besonderen strengen Voraussetzungen möglich, die jedoch nicht vorliegen.

Im Übrigen kritisiere ich, dass ich vor der Einteilung in die Erosionsklassen nicht angehört worden bin.

Die Festlegung von Erosionsklassen für die von mir bewirtschafteten Pacht- und Eigentumsflächen ist rechtswidrig und daher zurück zu nehmen.
B) Digitalisierung von Landschaftselementen 

Bei einigen der im Flächennachweis aufgeführten Flächen sind eine Vielzahl von Landschaftselementen enthalten, die sich aus dem Flächen- und Nutzungsnachweises 2010 zu dem Betriebsprämienantrag 2010 genauer beziffern lassen.
Die Festlegung von Landschaftselementen ist rechtswidrig, da eine entsprechende Rechtsgrundlage dafür fehlt und sie zudem falsch ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein der förderrelevanten Landschaftselemente ausdrücklich bestritten wird. Soweit eine Auflistung über die von mir selbst im Flächennachweis zum Betriebsprämienantrag 2009 angegebenen Landschaftselemente hinaus vorgenommen wurde, sind diese sind ersatzlos zu streichen.
Im Hinblick auf die verbleibenden – also von mir selbst angegebenen - Landschaftselemente wird darauf hingewiesen, dass die Größe in nicht nachvollziehbarer Weise und zu meinem Nachteil korrigiert wurde. Dies betrifft insbesondere (Einzel-)Bäume, die in den Vorjahren – zu Recht – nur mit der Standfläche als Landschaftselement klassifiziert wurden. Nunmehr wird offensichtlich – willkürlich und sachlich nicht zu rechtfertigen – die Kronenfläche angesetzt, was der praktischen Bewirtschaftung nicht gerecht wird und außer acht lässt, dass eine Bewirtschaftung unter den Kronen erfolgt.

Auch im Hinblick auf die Festlegung von Landschaftselementen über die von mir selbst angegebenen hinaus wurde ich nicht angehört. Die Festlegungen sind daher rechtswidrig und müssen zurück genommen werden. Auf die Ausführungen hinsichtlich des Eingriffs in Art. 14 GG unter A) wird zur Vermeidung von Wiederholungen ausdrücklich verwiesen. 
Ich bitte höflich darum, mir den Eingang dieses Widerspruches schriftlich zu bestätigen.

Unterschrift

